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Bericht des Vorsitzenden 
zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
am 10. Dezember 2019 
19. WP/ 43 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Den Blick nach vorne richten. 

Alle drei Koalitionsparteien haben ihre Parteitage hinter sich. In den letzten 

12 Monaten haben alle drei Parteien neue Vorsitzende gewählt, das sind nor-

male Vorgänge in einer Demokratie. Die Vorsitzendenwahlen bei der SPD sind 

allerdings kein Grund, die Grundausrichtung der Koalition nach links zu ver-

schieben. Pacta sunt servanda – der Koalitionsvertrag gilt und wird nicht neu-

verhandelt. 

Wir sollten uns in der Union auf unsere Themen konzentrieren: Zukunft, 

Wirtschaft, Finanzen, starker Staat und Außen- und Sicherheitspolitik – hier 

gibt es genügend zu tun. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns. 

Auch in dieser Woche stehen wieder konkrete Entscheidungen über wichtige 

Vorhaben an: Entscheidungen zur Stärkung der Betriebsrenten, zur Wieder-

einführung der Meisterpflicht in 12 Gewerken und zur Tabakwerbung liegen 

vor uns.  

Auch letzten Teil des Klimaschutzpakets abschließen. 

Wir haben geliefert: Nach der Einigung über das Klimapaket am 20. September 

dieses Jahres haben wir sehr zügig eine ganze Reihe von Maßnahmen im 
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Deutschen Bundestag beschlossen. Wir haben damit die Voraussetzung dafür 

geschaffen, dass in Deutschland wesentliche Schritte hin zu mehr Klima-

schutz unternommen werden können.  

Drei von vier Teilen des Klimapaketes haben den Bundesrat schon Ende No-

vember passiert. Derzeit verhandeln wir im Vermittlungsausschuss mit den 

Ländern über den vierten Teil, das sind die steuerrechtlichen Regelungen wie 

etwa günstigeres Bahnfahren und die steuerliche Förderung der Gebäudesan-

ierung. Es macht in dieser Phase keinen Sinn, grundlegend neue Positionen in 

der Koalition aufzubauen. Zudem müssen wir den Blick auf die neue EU-Kom-

mission richten: Sie wird ihren Vorschlag für mehr Klimaschutz in dieser Wo-

che vorstellen. Hier sollten wir als Union frühzeitig unsere Position einbrin-

gen: Anreize statt Verbote, Klimaschutz durch Technologie und Innovation. 

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz zur Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen Kranken-

versicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge. (GKV-Be-

triebsrentenfreibetragsgesetz – GKV-BRG). Wir beschließen in zweiter und 

dritter Lesung eine Veränderung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversi-

cherung auf Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge. Die jetzige Frei-

grenze für die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wird in einen 

dynamisierten Freibetrag umgewandelt. Das kommt allen Betriebsrentnern 

zugute, bedeutet aber vor allem eine Entlastung für jene, die eine kleine Be-

triebsrente erhalten. Da der Beitragsausfall vollständig aus Mitteln der gesetz-

lichen Krankenversicherung finanziert wird, entstehen der gesetzlichen Kran-

kenversicherung Mindereinnahmen von 1,2 Milliarden im Jahr. Diese werden 

für 2020 aus dem Gesundheitsfonds übernommen, dann schrittweise abge-

baut und ab 2024 von den Kassen in voller Höhe getragen. 

 

Mittelmeerraum stabilisieren – Entwicklungspolitische Kooperationen 

im westlichen Mittelmeerraum ausbauen. Wir fordern die Bundesregie-

rung dazu auf, die nordafrikanischen Staaten des westlichen Mittelmeeres bei 

Verbesserungen ihrer politischen, demokratischen und rechtsstaatlichen Situ-

ation zu unterstützen. Langfristig wollen wir die Region auf diese Weise wirt-

schaftlich stärken und als Partner Europas gewinnen. Zu diesem Ziel wollen 

wir unter dem Dach der EU bei Einbindung kommunaler und regionaler Ak-

teure zusammenarbeiten, etwa beim Ausbau der Handelsbeziehungen und der 

Förderung der Kompetenzen im Verwaltungssektor.    

 

30 Jahre Mauerfall und Reisefreiheit – Erfolgsgeschichte Tourismus. Wir 

würdigen die Bedeutung des Wunsches nach Reisefreiheit für den Mauerfall, 
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aber auch die Erfolgsgeschichte des Tourismus in den neuen Bundeslän-

dern. Nach der Wiedervereinigung war der Tourismus einer der Wirtschafts-

sektoren der neuen Länder mit kurzfristig realisierbaren Wachstums- und Be-

schäftigungschancen. Diese Chancen wurden umgehend aufgegriffen – der 

Tourismus ist heute eine tragende Säule der Wirtschaft in den neuen Ländern. 

Wir wollen, dass auch die Besonderheiten der deutsch-deutschen Geschichte, 

vor allem mit Blick auf das Mauerfall-Jubiläum und die Wiedervereinigung 

beim Werben für das Tourismusland Deutschland in der Förderung der Deut-

schen Zentrale für Tourismus berücksichtigt werden. Dabei sollen auch die 

„kulturellen Leuchttürme“ der ostdeutschen Länder besonders gewürdigt wer-

den.  

 

Jahresbericht 2018 des Wehrbeauftragten (60. Bericht). Der Jahresbericht 

2018 des Wehrbeauftragten weist insbesondere auf die Lücken bei Personal 

und Material in allen Bereichen der Bundeswehr hin. Der Bericht bewertet die 

materielle Einsatzbereitschaft der Truppe als kritisch, da die Ausstattung der 

Bundeswehr nicht den Anforderungen entspreche. Überorganisation und Bü-

rokratie werden als Haupthindernisse für eine effizientere Bundeswehr ge-

nannt. Zur Lösung der Ausstattungslücke hat die Koalition den Verteidigungs-

etat bereits mehrfach aufgestockt in den letzten Jahren. 

 

13. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik. Die 

Bundesregierung informiert in dieser Woche zum 13. Mal umfassend über 

ihre Menschenrechtspolitik. Der Bericht stellt alle innen- und außenpoliti-

schen Aktivitäten und Initiativen der Bundesregierung im Berichtszeitraum 

dar. Damit entspricht die Bundesregierung auch dem Auftrag des Deutschen 

Bundestages, die Menschenrechte nach Maßgabe von Artikel 1 des Grundge-

setzes in allen Aspekten staatlichen Handelns zu reflektieren. Als Brenn-

punktthema greifen wir in der Debatte das weltweite Problem des illegalen Or-

ganhandels auf, das wir der Bundesregierung zuletzt als Schwerpunktthema 

aufgegeben hatten.  

 

EU-Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie. Der EU-Jahresbe-

richt über Menschenrechte und Demokratie in der Welt wird ebenfalls in die-

ser Sitzungswoche vorgestellt. Dieser gibt umfassende Überblicke über die 

vielfältigen internen und externen Aktivitäten der Europäischen Union im Be-

reich ihrer Menschenrechtspolitik. Über die Berichtszeiträume hinweg hat die 

EU weltweit die Umsetzung ihrer im Aktionsplan für Menschenrechte und De-

mokratie festgelegten Ziele vorangetrieben. Im Mittelpunkt steht hierbei, im 

70. Jahr der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Einsatz für die 

Menschenrechte als Kernstück des Multilateralismus ein.  
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Viertes Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und anderer hand-

werksrechtlicher Vorschriften. Wir beschließen in zweiter und dritter Le-

sung eine Reform, die zwölf derzeit zulassungsfreie Handwerke wieder zulas-

sungspflichtig macht. Der selbstständige Betrieb eines solchen Handwerks ist 

zukünftig nur noch zulässig, wenn der Betriebsinhaber oder ein Betriebsleiter 

in der Handwerksrolle eingetragen ist. Die erfolgreich bestandene Meisterprü-

fung wird nur dort Bedingung zum selbständigen Betrieb, wenn es sich um ge-

fahrgeneigtes Handwerk oder um die Ausübung eines besonders kulturrele-

vanten Handwerks handelt. Alle Betriebe, die bereits zum Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Gesetzes selbstständig ein Handwerk ausüben, werden 

auch ohne bestandene Meisterprüfung oder eine Ausübungsberechtigung in 

die Handwerksrolle eingetragen. Sie dürfen auch weiterhin ihr Handwerk 

selbstständig ausüben und erhalten insoweit Bestandsschutz. 

Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreiten-

der Steuergestaltungen. In zweiter und dritter Lesung setzen wir fristgerecht 

die EU-Richtlinie zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschrei-

tender Steuergestaltungen in nationales Recht um. Wir führen damit eine ver-

anlagungsunterstützend ausgestaltete Mitteilungspflicht für bestimmte 

grenzüberschreitende Steuergestaltungen ein. Die entsprechenden Informati-

onen sollen außerdem zwischen den Mitgliedsstaaten ausgetauscht werden. 

Hierdurch ermöglichen wir es den Mitgliedstaaten, Steuervermeidungsprakti-

ken und Gewinnverlagerungen zeitnah zu identifizieren und ungewollte Ge-

staltungsspielräume durch Schaffung oder Änderung von entsprechenden 

Rechtsvorschriften zu schließen.  

 

Drittes Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschrif-

ten.  Wir setzen die Änderungen der EU-Feuerwaffenrichtlinie in zweiter und 

dritter Lesung in nationales Recht um. Die Änderungen ergeben sich aus dem 

Hintergrund der furchtbaren Terroranschläge von Paris im Januar und Novem-

ber 2015. Wir verfolgen dabei zwei Kernziele: Erstens soll der illegale Zugang 

zu scharfen Schusswaffen erschwert werden. Zweitens sollen sämtliche 

Schusswaffen und ihre wesentlichen Teile über ihren gesamten Lebenszyklus 

hinweg behördlich rückverfolgt werden können. Schritte zum Erreichen die-

ser Ziele sind u.a. die Begrenzung der Magazinkapazität halbautomatischer 

Schusswaffen und die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für alle we-

sentlichen Teile von Schusswaffen. Weiterhin wird das waffenrechtliche Be-

dürfnis Gegenstand der Regelüberprüfung. Im Nationalen Waffenregister wird 

künftig neben dem privaten Waffenbesitz auch der Umgang mit Schusswaffen 

durch Waffenhersteller und Waffenhändler registriert. Mit diesen und ande-

ren Regelungen wollen wir einen substantiellen Sicherheitsgewinn für die 

Bürger zusammen mit der Wahrung der berechtigten Interessen von Jägern 

und Sportschützen oder Waffensammlern erreichen. 
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Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Kranken-

versicherung. Wir reformieren mit dem Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz den 

Risikostrukturausgleich zwischen den einzelnen Krankenkassen, dessen Pra-

xis zunehmend zu Wettbewerbsverzerrungen geführt hatte. Um diese zu be-

seitigen, wollen wir die wettbewerblichen Rahmenbedingungen im Finanz-

ausgleich anpassen und das Organisationsrecht modernisieren. Für alle Kran-

kenkassen sollen dadurch möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen ge-

schaffen werden. Mittel hierzu sind etwa die Einführung einer Regionalkom-

ponente unter Einbeziehung statistisch signifikanter regionaler Variablen. 

Des Weiteren soll künftig das gesamte Krankheitsspektrum als Vollmodell Be-

rücksichtigung finden. Risikopool, Stärkung der Präventionsorientierung oder 

Arzneimittelrabatte sind, neben weiteren Aspekten ebenfalls Gegenstand der 

Reform des Risikostrukturausgleichs.  

Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nicht-eheli-

chen Familien. Im Sinne einer Entscheidung des Bundesverfassungs-gerichts 

ermöglichen wir die Stiefkindadoptionen auch in nichtehelichen Familien 

und lösen so die Aufgabe, das Adoptionsrecht auf verfassungs-rechtlich gebo-

tene Weise auf nicht miteinander verheiratete Paare auszudehnen. Erforder-

lich für eine derartige Adoption ist der Nachweis über eine "verfestigte Le-

bensgemeinschaft". Dieser liegt vor, wenn die beiden Personen seit mindes-

tens vier Jahren eheähnlich zusammenleben. In der Gesetzesbegründung ist 

zusätzlich das Erfordernis der Erwartung aufgenommen, dass die Beziehung 

auf Dauer Bestand haben wird. Zudem stellen wir klar, dass eine verfestigte Le-

bensgemeinschaft nicht vorliegt, wenn ein Partner mit einem Dritten verhei-

ratet ist.  

 

Viertes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungs-geset-

zes. Wir beraten in erster Lesung Anpassungen des Aufstiegsfortbildungsför-

derungsgesetzes, welches das Äquivalent zum BAföG in der beruflichen Bil-

dung darstellt. Ziel dabei ist eine bessere Unterstützung der beruflichen Hö-

herqualifizierung, einer Stärkung der Motivation für Fortbildungen und einer 

Verbesserung beruflicher Aufstiegschancen. Mit der vorgesehenen Gesetzes-

änderung werden berufliche Aufstiegsfortbildungen noch attraktiver gemacht. 

Dazu verbessern wir die Leistungen, erweitern die Fördermöglichkeiten und 

verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So sieht der Entwurf zum 

Beispiel eine Verdoppelung des Unterhaltsbeitrages und dessen Ausbau zum 

Vollzuschuss für Vollzeitgeförderte vor.  

 

Unser Wald braucht Hilfe – Waldumbau vorantreiben. Wir begrüßen die 

Anstrengungen der Bundesregierung, den Wald in Deutschland bei der Anpas-

sung an den Klimawandel zu unterstützen. Wir fordern insbesondere Bund 
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und Länder dazu auf, gemeinsam finanzielle Maßnahmen zu prüfen, die für 

den notwendigen Waldumbau sowie zur Folgenbewältigung von Extremwette-

rereignissen eingesetzt werden können. Darüber hinaus soll die forstwissen-

schaftliche Forschung ausgebaut und das Bauen mit Holz sowie die Holzlogis-

tik unterstützt werden.  

 

Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in 

Deutschland errichten. Wir bauen auf unser bestehendes Engagement für 

eine Aufarbeitung der Diktatur der SED auf und wollen, dass den vielen Opfern 

dieses Unrechtsstaates mit einem Mahnmal gedacht wird. Schon 2012 hat der 

Bundestag auf die Initiative unserer Fraktion hin ein Mahnmal befürwortet 

und die Vorlage eines Konzeptes durch die Bundesregierung gefordert. Wir ge-

hen nun mit einem Errichtungsbeschluss den nächsten Schritt.  
 

Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung sowie ei-

ner Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen. Wir beraten die 

Einführung einer Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen als Stich-

tagserhebung zum 31. Januar eines jeden Jahres durch das Statistische Bun-

desamt in erster Lesung. Es sollen Wohnungslose, die Leistungen zur Unter-

bringung in Anspruch nehmen, erfasst werden. Dabei werden künftig Anga-

ben zu Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, die Art der Unterkunft sowie 

das Datum des Beginns der Unterbringung erhoben. Damit den auskunfts-

pflichtigen Stellen ausreichend Zeit zur Vorbereitung bleibt, ist die Bundessta-

tistik durch das Statistische Bundesamt erstmalig zum 31. Januar 2022 ge-

plant. 

III. Daten und Fakten 

Städte-Boom in der Republik. Von 2012 bis 2018 hat sich der Anteil der 

Stadtbewohner in Deutschland um 3,1 Prozent erhöht. Dies bedeutet eine Zu-

nahme der Bevölkerung der urbanen Räume um 2,4 Millionen neue Einwoh-

ner. Besonders hoch fiel dabei das Wachstum der Bevölkerung der Städte 

Leipzig (+12,9 Prozent), Frankfurt am Main (+9,5 Prozent) und Berlin (+8 Pro-

zent) aus. Ursachen für diese Entwicklung in Städten ab 100.000 Einwohnern 

sind neben einem Geburtenüberschuss vor allem ein Zuzug aus dem Ausland. 

(Quelle: Destatis) 
 

40 Jahre NATO-Doppelbeschluss. Am 12. Dezember 1979 verabschiedete die 

NATO mit dem sogenannten Doppelbeschluss eine der wirkmächtigsten Initi-

ativen ihrer Geschichte. Der Beschluss sah vor, auf die Stationierung der sow-

jetischen nuklearbestückten SS-20 Mittelstreckenraketen mit dem Aufstellen 

von ebenfalls nuklearbestückten Pershing II und BGM-100 Tomahawk-
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Marschflugkörpern in Westeuropa zu reagieren. Gleichzeitig verlangte die 

Nato mit dem zweiten Teil des Beschlusses bilaterale Verhandlungen der Su-

permächte USA und Sowjetunion über die Begrenzung ihre atomaren Mittel-

streckenraketen. Beide Teile, Raketenaufstellung und Rüstungskontrolle, soll-

ten einander ergänzen und parallel vollzogen werden. Der Deutsche Bundes-

tag stimmte schließlich mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP am 22. No-

vember 1983 der Aufstellung neuer Raketen auf dem Bundesgebiet als Reak-

tion auf die SS-20 zu. Im Verlauf der 80er Jahre führte die Bereitschaft der Re-

gierung Kohl, den Beschluss mitzutragen, dazu, dass die UdSSR durch das 

Wettrüsten zunehmend in einer Wirtschaftskrise geriet und die Breschnew-

Doktrin aufgeben musste. Dadurch markiert der Doppelbeschluss eine wich-

tige Wende im Verlauf des Kalten Krieges und stellt einen Meilenstein zur 

Deutschen Einheit dar. (Quelle: bpb)  

 


